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Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden Stand: 06.01.2021 

Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen  

− der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie  

− der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie 

− der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB. 

• Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

• Aus diesem Verfahrensschritt gingen folgende Stellungnahmen hervor. 

Nr. Einwender Schreiben vom ... /  

Eingang am ...  

Abwägungsrelevante Anregungen 

Ö1 Ö1  vom 17.09.2020 

am 17.09.2020 

siehe unten 

Ö2 Ö2  vom 16.09.2020 

am 17.9.2020 

siehe unten 

Ö3 Ö3  vom 24.09.2020 

am 24.09.2020 

siehe unten 

• Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 

Aus diesem Verfahrensschritt gingen folgende Stellungnahmen hervor. 

Nr. Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange Schreiben vom ...  Abwägungsrelevante Anregungen 

1 SGD Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Mainz  vom 01.09.2020 Siehe unten 

2 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, Mainz vom 15.09.2020 Siehe unten 

3 Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 14.09.2020 Siehe unten 

4 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht vom 04.09.2020 Siehe unten 

5 Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH vom 25.08.2020 Siehe unten 

6 Deutsche Bahn AG, Frankfurt vom 20.08.2020 Siehe unten 

7 Landesbetrieb Mobilität Worms vom 21.09.2020 – 

8 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 19.08.2020 – 

9 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück vom 21.08.2020 – 

10 Stadtverwaltung Ingelheim vom 26.08.2020 – 
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Alle übrigen beteiligten Stellen haben keine Stellungnahmen abgegeben. 

• Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 

Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ö1 

 

 

Inzwischen liegt das vollständige Lärmgutachten vom Büro 

Möbus vor. 

Voraussetzung für dessen Gültigkeit ist die Einhaltung der An-

nahmen zur Berechnung der Schallemissionen (Abschnitt 4.1). 

Die nun definierten Annahmen führen zur Festschreibung der 

Betriebsbedingungen, die diesem Flächennutzungsplanverfah-

ren zugrunde liegen. 

Unter diesen Vorgaben werden als Ergebnis des Gutachtens 

die Anforderungen der TA Lärm eingehalten.  

 

Bei Einhaltung der Annah-

men, die dem Gutachten 

zugrunde liegen, ist die Ver-

träglichkeit zwischen dem 

Betrieb und der betroffenen 

Wohnbebauung gegeben. 

Die Änderung des Flächen-

nutzungsplanes soll in die-

sem Sinne weiterverfolgt 

werden. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

 

 

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse des 

Gutachtens auf Grundlage rechtssicherer Methodik erfolgt er-

mittelt wurden. 

Kein Beschluss erforderlich.  

 

11 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Dienststelle Alzey vom 24.09.2020 – 

12 AVUS Abwasserzweckverband „Untere Selz“, Ingelheim am Rhein vom 14.09.2020 – 
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Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und kann tatsächlich 

zu einer Belastung des Standortes führen. Solange jedoch die 

zulässigen Grenzen des Regelwerks eingehalten werden, sind 

die Beeinträchtigungen zu dulden. 

Als Ergebnis des Gutachtens werden die Anforderungen der 

TA Lärm eingehalten. 

 

 

 

Das Lärmgutachten liegt bereits vor.  

Die Änderung des Flächen-

nutzungsplanes soll unver-

ändert weiterverfolgt wer-

den. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

 

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Vorlage ei-

nes artenschutzrechtlichen Gutachtens erforderlich. Dieses 

Gutachten liegt bereits vor. Dabei wurde das Gebäude vor den 

Umbaumaßnahmen untersucht und ein hohes Potenzial für Fle-

dermäuse und Bilche festgestellt. Entsprechende Maßnahmen 

werden vorgegeben. 

Weiterhin ist zum Bebauungsplan ein Umweltbericht auszuar-

beiten, der ebenfalls vorliegt. Auch hier werden ausführliche 

Angaben zum Schutzgut Tiere zusammengestellt und entspre-

chende Kompensationsmaßnahmen aufgeführt. 

 

Die Belange werden auf 

den Ebenen des Flächen-

nutzungsplans und des Be-

bauungsplans korrekt abge-

arbeitet. Es werden keine 

neuen Aspekte vorgebracht, 

die in die Abwägung einge-

stellt werden müssten. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

 

 

Auch zum Schutzgut Mensch werden die möglichen Beein-

trächtigungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und 

des Bebauungsplanes aufgeführt und behandelt. 

Die Erstellung einer Lärmschutzwand ist aufgrund der ungünsti-

gen Lage zur Lärmquelle weitgehend ungeeignet die Immissio-

nen wirksam zu reduzieren. Die Lage innerhalb des Über-

schwemmungsgebiets wäre aus wasserwirtschaftlicher Sicht 

nicht genehmigungsfähig. 

Die Belange werden auf 

den Ebenen des Flächen-

nutzungsplans und des Be-

bauungsplans korrekt abge-

arbeitet. Es werden keine 

neuen Aspekte vorgebracht, 

die in die Abwägung einge-

stellt werden müssten. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ö2 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und kann tatsächlich 

zu einer Belastung des Standortes führen. Solange jedoch die 

zulässigen Grenzen des Regelwerks eingehalten werden, sind 

die Beeinträchtigungen zu dulden. 

Als Ergebnis des Gutachtens werden die Anforderungen der 

TA Lärm eingehalten. 

Die dem Gutachten zugrunde gelegten Annahmen sind aller-

dings beim gastronomischen Betrieb zu beachten. 

 

Die Änderung des Flächen-

nutzungsplanes soll unver-

ändert weiterverfolgt wer-

den. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

 

 

 

Das Schallgutachten liegt inzwischen vor. 

 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 

 

 

Zum Schutzgut Mensch werden die möglichen Beeinträchtigun-

gen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes und des Be-

bauungsplanes aufgeführt und behandelt. 

Die Verträglichkeit zwischen dem Vorhaben und der betroffe-

nen Wohnbebauung wurde durch das Schallgutachten unter-

sucht. Bei Berücksichtigung der zugrunde gelegten Annahmen 

ist eine regelkonforme Verträglichkeit gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Leuchte des Kfz-Stellplatzes muss neu ausgerichtet werden, 

um den Streulichtanteil zu reduzieren. Sollte keine wirksame 

Streulichtreduzierung nach dem Stand der Technik zu erreichen 

sein, ist die Aufsatzleuchte durch ein geeignetes Modell zu erset-

zen. 

Bei Einhaltung der Annah-

men, die dem Gutachten 

zugrunde liegen, ist die Ver-

träglichkeit zwischen dem 

Betrieb und der betroffenen 

Wohnbebauung gegeben. 

Der Bebauungsplan soll in 

diesem Sinne weiterverfolgt 

werden. 

Die Stellplatzausleuchtung 

hat nach dem Stand der 

Technik zu erfolgen, so 

dass vermeidbare Streulich-

teffekte vermieden werden. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Anregungen / Einwände Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ö3 

 

Die Ausführungen sind sinngleich mit den vorgenannten Anre-

gungen /Einwänden. 

Die dem Gutachten zugrunde gelegten Annahmen sind einzuhal-

ten. 

In diesen Zusammenhang sind auch die vorgebrachten mögli-

chen Wertminderungen der Immobilien einzuordnen. 

Sonst werden keine zusätzlichen Aspekte vorgebracht. 

Keine zusätzliche Erörterung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 

 

 

 

Die Ausführungen sind sinngleich mit den vorgenannten Anre-

gungen /Einwänden. 

Die dem Gutachten zugrunde gelegten Annahmen sind einzuhal-

ten. 

Sonst werden keine zusätzlichen Aspekte vorgebracht. 

Keine zusätzliche Erörterung erforderlich. 

Kein Beschluss erforderlich. 
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• Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 

Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

1 SGD Süd 

Regional-

stelle Was-

serwirt-

schaft, Ab-

fallwirt-

schaft, Bo-

denschutz  

 

 

Die Betreiberin des Gastronomiebetriebs hat nachstehende 

Begründung zur geringfügigen Erweiterung des Baufensters 

über den Gebäudebestand hinaus in Richtung Überschwem-

mungsgebiet eingereicht.  

Trotzdem soll das Baufenster an den Überschwemmungsbe-

reich angepasst werden um ein entsprechendes Ausnahme-

verfahren entbehrlich zu machen. 

 

Die geringfügige Über-

schneidung der überbauba-

ren Fläche mit dem festge-

setzten Überschwem-

mungsgebiet soll durch Re-

duzierung des Baufensters 

vermieden werden. Ein Aus-

nahmeverfahren ist dann 

nicht erforderlich. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 



Flächennutzungsplan Änderung ´Hundertguldenmühle in der Ortsgemeinde Appenheim`   Seite 9 von 14 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden Stand: 06.01.2021 

Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

1.1 SGD Süd 

Regional-

stelle Was-

serwirt-

schaft, Ab-

fallwirt-

schaft, Bo-

denschutz 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es besteht kein 
weiterer Handlungsbedarf. 

Kein Beschluss erforderlich. 

1.2 SGD Süd 

Regional-

stelle Was-

serwirt-

schaft, Ab-

fallwirt-

schaft, Bo-

denschutz 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Flä-
chennutzungsplan entsprechend korrigiert aufgenommen.  

Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Kein Beschluss erforderlich 

(redaktionelle Änderung). 
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Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

2 Landesamt 

für Geologie 

und Berg-

bau, Rhein-

land-Pfalz 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die Bergwerkseigentümerin 

soll durch Anschreiben der Verbandsgemeindeverwaltung am 

Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB Verfahren beteiligt wer-

den. 

 

 

Die Bergwerkseigentümerin 

soll durch Anschreiben der 

Verbandsgemeindeverwal-

tung am Verfahren gem. § 4 

Abs. 2 BauGB beteiligt wer-

den. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

2.1 Landesamt 

für Geologie 

und Berg-

bau, Rhein-

land-Pfalz 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Flä-
chennutzungsplan aufgenommen. Es besteht kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

 

Kein Beschluss erforderlich. 

3 Kreisverwal-

tung Mainz-

Bingen 

 

 

 

In der Planfassung wird der Geltungsbereich A des Bebau-
ungsplans einheitlich als Sondergebiet dargestellt, der Be-
reich der Ausgleichsfläche als Fläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB und der Kfz-Stellplatz soll ebenfalls als Sonderge-
bietsfläche dargestellt werden. 

Die Plandarstellung soll wie 

nebenstehend ausgeführt 

hergestellt werden. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

3.1 Kreisverwal-

tung Mainz-

Bingen  

 

Die Landesplanerische Stellungnahme soll beantragt werden. 

Die Landesplanerische Stel-
lungnahme soll beantragt 
werden. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

3.2 Kreisverwal-

tung Mainz-

Bingen 

 

 

Die Erweiterung Richtung Welzbach ist aus betriebsorganisa-
torischen Gründen erforderlich, soll aber auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden (s.a. Ausführungen zu 1.).  

Der Biotopverbund der Ufervegetation soll dabei nur unwe-
sentlich beeinträchtigt werden. 

Die baulichen Erweiterungs-
möglichkeiten in Richtung 
Welzbach sollen auf das Not-
wendigste reduziert werden. 

Abstimmungsergebnis zum Be-

schlussvorschlag 

Bau- und Planungsausschuss: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 
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Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

Ortsgemeinderat: 

Ja 

Nein 

Enthaltungen 

3.3 Kreisverwal-

tung Mainz-

Bingen  

Das Überschwemmungsgebiet wird beachtet. Kein Beschluss erforderlich. 

3.4 Kreisverwal-

tung Mainz-

Bingen  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Flä-
chennutzungsplan aufgenommen. 

Kein Beschluss erforderlich 

(redaktionelle Änderung). 

4 Struktur und 

Genehmi-

gungsdirek-

tion, Gewer-

beaufsicht 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung ist ein Lärmgutachten vorzule-
gen und zu berücksichtigen. 

Kein Beschluss erforderlich. 

5 Wasserver-

sorgung 

Rheinhes-

sen-Pfalz 

GmbH 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung ergibt sich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

Kein Beschluss erforderlich. 
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Nr. Einwender Zusammenfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

6 Deutsche 

Bahn AG 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung ergibt sich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 

Kein Beschluss erforderlich. 

 


